
521 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

15. 10. 1958. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgesetz vom . , 
mit dem das Markenschutzgesetz 1953 abge­

ändert und ergänzt wird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Markenschutzgesetz 1953, BGBl. Nr. 38, 
wird wie folgt abgeändert und ergänzt: 

1. § 15 hat zu lauten: 

,,§ 15. (1) Die Anmeldung einer jeden Marke 
unterliegt ·einer Anmeldungsgebühr von 200 S 
und einer Klassengebühr von 50 S für jede zur 
Registrierung beantragte' Klasse oder Unterklasse 
der Warenklasseneinteilung. 

(2) Vor der Registrierung einer Marke ist auf 
Aufforderung innerhalb einer bestimmten Frist 
eine Schutzdauerg,ebühr von 400 S sowie ein 
Druckk6stenbeitrag für die vorgeschriebene Ver­
öffentlichung (§ 14 Abs. 3) zu entrichten. Die 
Höhe des Druckkostenbeitrages richtet sich nach 
dem Umfang der Veröffentlichung und wird 
durch Verordnung festgesetzt. 

(3) Unterbleibt die Einzahlung der .im Abs. 1 
oder Abs. 2 festgesetzten Gebühren, so ist die 
Markenanmeldung mit Beschluß abzuweisen. 

(4) Bereits entrichtete Gebühren gemäß Abs. 2 
sind zurückzuerstatten, wenn die Anmeldung 
nicht zur ,Registrierung führt. 

(5) Der Antrag auf internationale Registrie­
rung (Erneuerung) einer Marke im Sinne des 
Madrider Abkommens, BGBI. Nr. 8/1948, unter­
liegt neben der im Art. 8 Abs. 2 bis 5 dieses 
Abkommens vorgeschriebenen Gebühr einer In­
landsgebühr von 300 S." 

2. Im § 16 hat Abs: 2 zu lauten: 

,,(2) Die Erneuerung der Registrierung wird 

öffentlichung (Abs. 5) in der durch Verordnung 
festzusetzenden Höhe. bewirkt." 

3. § 17 hat zu lauten: 

,,§ 17. Das Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau kann mit Verordnung eine 
Warenklasseneinteilung festsetzen. Die Anzahl 
der Klassen und Unterklassen darf 75 nicht über­
steigen." 

4. Im § 18 hat Abs. ~ zu lauten: 

,,(2) Ergibt diese Prüfung, daß gegen die Zu­
lässigkeit der Registrierung der Marke Bedenken 
bestehen, so wird der Anmelder mit Vorbescheid 
aufgefordert, sich binnen einer bestimmten Frist 
zu äußern. Gegen diesen Vorbescheid findet eine 
abgesonderte Beschwerde nicht statt. Wird nach 
rechtzeitigem Einlangen der Außerung oder nach 
Ablauf der Frist die Unzulässigkeit der Re­
gistrierung. festgestellt, so wird die Markenan­
meldung mit Beschluß abgewiesen. Wird jedoch 
deren Zulässigkeit festgestellt, so wird nach 
Prüfung auf Ahnlichkeit (§ 18 a) und nach Ein­
zahlung der im § 15 Abs. 2 vorgeschriebenen 
Gebühren die Registrierung beschlossen." 

5. § 18 b hat zu .entfallen. 

6. Im § 20 hat Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Die Umschreibung unterliegt einer Um­
schreibungsgebühr im Ausmaß der Anmeldungs­
gebühr (§ 15 Abs. 1) sowie einem Druckkosten­
beitrag für die Veröffentlichung in der durch 
Verordnung. festzusetzenden Höhe. Die Um­
schreibung ist sowohl auf der für die Partei 
bestimmten Bestätigung als auch im Marken­
register (§ 14) einzutragen und zu veröffent­
lichen." 

7. § 22 j hat zu lauten: 

vom Markenberechtigten durch schriftlichen ,,§ 22 j. Die Beschwerde unterliegt einer Ge­
Antrag und Einzahlung einer Erneue~ungs- bühr von 250 S für jede angemeldete oder 
gebühr im Ausmaß der doppelten Schutzdauer- registrierte Marke, wegen der Beschwerde er­
gebühr (§ 15 Abs. 2) zuzüglich einer Klassen- hoben wird. Jeder vor der Nichtigkeitsabteilung 
gebühr (§ 15 Abs. 1) für jede aufrechterhaltene zu verhandelnde Antrag (§ 22 g) unterliegt einer 
Klasse oder Unterklasse der Warenklassenein- Gebühr von 800 S und die Berufung (§ 22 i) 
teilung sowie durch Einzahlung eines Druck- einer Gebühr von 1000 S für jede Marke, auf die 
kostenbeitrages für die vorgeschriebene Ver- J sich der Antrag (die Berufung) bezieht." 

521 der Beilagen VIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 1 von 7

www.parlament.gv.at



2 

8. Im § 34 hat Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Die Anmeldungsgebühr beträgt für· Ver­
bandsmarken das Vierfache der im § 15 Abs. 1 
festgesetzten Anmeldungsgebühr, die· Schutz­
dauergebühr das Zehnfache und die Erneuerungs­
gebühr das Zwanzigfache der im § 15 Abs. 2 
festgesetzten Schutzdauergebühr. " 

9. Die überschrift zu § 43 und dieser haben 
zu lauten: 

"Besondere Gebühren. 

§ 43. (1) Das Bundesministerium für Handel 
und Wiederaufbau ist ermächtigt, im' Einver­
nehmen mit dem Bundesministerium für Finan­
zen durch Verordnung besondere Gebühren für 
amtliche Ausfertigungen und amtliche Veröffent­
lichungen festzusetzen so:Wie Bestimmungen über 
die Art der Entrichtung dieser Gebühren zu 
treffen. Der Höchstbetrag der einzelnen Ge­
bührensätze darf 400 S nicht übersteigen. 

(2) Sind durch eine Verordnung gemäß Abs. 1 
Gebühren festgesetzt, so dürfen amtliche Aus­
fertigungen erst' nach Entrichtung der hierauf 
entfallenden Gebühren angefertigt und ausge­
folgt werden. Anträge auf amtliche Veröffent­
lichungen und solche Anträge, deren Bewilligung 
eine amtliche Veröffentlichung auf Grund einer' 

das Markenrecht regelnden Vorschrift zur Folge 
hat, sind zurückzuweisen, wenn die hierauf ent­
fallenden Gebühren nicht entrichtet werden." 

10. Im § 44 hat die Z. 2 zu lauten: 

,,2. hinsichtlich des § 13 a die Bundesmini­
sterien für Handel und Wiederaufbau und für 
Finanzen;". 

Artikel 11. 

Die in diesem Bundesgesetz über das Ausmaß 
von Gebühren getroffenen Bestimmungen finden 
auf alle Gebühren Anwendung, die nach dem 
Inkrafttreten des Bundesgesetzes eingezahlt 
werden. 

Artikel m. 
1. Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Jänner 1959 

in Kraft. 
2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 

sind betraut 
a) hinsichtlich Art. I Z. 1, 3, 9 und 10 die 

Bundesministerien für Handel und Wieder­
aufbau und für Finanzen; 

b) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen 
das Bundesministeriurn für Handel und 
Wiederaufbau. 
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Erläuternde Bemerkungen .. 

Der Entwurf bezweckt im wesentlichen eine 
Erhöhung der im Markenschutzgesetz angeführ­
ten Gebühren. Gleichzeitig wird die bisher außer­
halb des Markenschutzgesetzes geregelte Inlands­
gebühr für die internationale Markenregistrie­
rung in den vorliegenden Entwurf eingebaut und 
eine Gebühr für die erste zehnjährige Schutz­
dauerperiode einer Marke neu eingeführt. 

Die derzeit geltenden Gebührensätze wurden 
zum größten Teil im Jahre 1951 festgesetzt (Mar­
kengebühren-Verordnung 1951, BGBl. Nr. 183) 
und sind seither unverändert geblieben; dies, 
obwohl kurz nach Erlassung der vorgenannten 
Verordnung das 5. Lohn- und Preisabkommen 
in Kraft getreten ist und auch in den folgenden 
Jahren die Ausgaben des Patentamtes im Rahmen 
der Gesamtentwicklung des Lohn- und Preis­
gefüges ständig gestiegen sind. 

Da der Markeninhaber durch die M;trken­
registrierung ein Alleingebrauchsrecht an seiner 
Marke erhält, gilt - wie schon in den Erläutern­
den Bemerkungen zum Bundesgesetz über die 
Abänderung und Ergänzung des Patentgesetzes 
1950 ausgeführt - auch auf dem Markensektor 
der Grundsatz, daß der durch die Markenver­
waltung .verursachte Aufwand des Patentamtes 
in den aus den Markengebühren resultierenden 
Einnahmen seine Deckung· finden muß. Auch auf 
dem Markensektor entspricht es, in gleicher 
Weise wie auf dem Patentsektor, nur der Billig­
keit, daß die Nutznießer des Schutzes, der den 
Marken gewährt wird, auch zur Tragung der 
Verwaltungskosten, die dem Staat durch die Ge­
währung dieses Schutzes erwachsen, herange­
zogen werden. Wenn die Markengebühren durch 
den vorliegenden Entwurf eine im Verhältnis zu 
den Patentgebühren größere Erhöhung erfahren, 
so muß - abgesehen davon, daß nut dadurch 
das budgetäre Gleichgewicht auf dem Marken­
sektor erreicht werden kann - diese Gebühren­
erhöhung auch vom Standpunkt der Entwick­
lung des Markenschutzwesens unter dem Ge­
sichtspunkt des gesteigerten Wertes der Marke 
an sich betrachtet werden. 

Eine Auswirkung der. vorgeschlagenen Ge­
bührenerhöhungen auf das allgemeine Preis­
gefüge ist nicht zu, befürchten. Jede Marke setzt 

ein Unternehmen voraus. Die derzeit aufrechten 
etwa 35.000 österreichischen Marken gehören 
etwas mehr als 9000 Unternehmen. Der Anteil 
des Auslandes daran liegt bei etwa 20%, so daß 
durch die vorgesehene Gebührenerhöhung etwa 
7000 inländische Betriebe aller Wirtschaftszweige 
mit durchschnittlich je drei bis vier Marken be­
troffen werden. Im übrigen darf bei Betrachtung 
der neuen Gebührensätze nicht übersehen wer­
den, daß die Schutz dauer- und Erneuerungs­
gebühren jeweils für eine zehnjährige Schutz­
dauerperiode berechnet sind, so daß sich der 
anläßlich der Registrierung oder Erneuerung 
einer Marke aufzuwendende Betrag auf eine 
zehnjährige Laufzeit verteilt. Schließlich ist bei 
Betrachtung. der Markengebührensätze noch fest­
zuhalten, daß der Wert einer eingeführten 
Marke mit zunehmendem Alter steigt, so daß 
die Aufwendungen für deren Aufrechterhaltung 
gegenüber ihrem wirtschaftlichen Wert immer 
mehr an Bedeutung verlieren. 

Die im Entwurf vorgesehene Gebührenerhö­
hung verfolgt aber - abgesehen von der an­
gestrebten Erreichung des budgetären Gleich­
gewichtes auf dem Markensektor - noch einen 
anderen Zweck. Es ist nämlich eine bereits inter­
national festgestellte Tatsache, daß es infolge der 
Verstopfung der Markenregister mit oft für 
außerordentlich umfangreiche Warenverzeichnisse 
registrierten Marken heute schon überaus schwer 
ist, noch eine wirkungsvolle Marke zu finden, 
die nicht schon in bestehende ältere Rechte we­
nigstens teilweise eingreift und daher von der 
Löschung durch einen älteren Rechtsinhaber nicht 
bedroht ist. So wenig an dem Grundsatz gerüt­
telt werden soll, daß auch die Registrierung von 
nicht benützten Marken, sogenannten Vorrats­
und Defensivmarken, prinzipiell weiterhin zu­
lässig sein soll, so sollen doch die neuen Gebühren 
die Markenschutzwerber veranlassen, bei der 
Schöpfung neuer Marken eine strengere Selbst­
auswahl zu treffen und sich bei den beantragten 
Warenverzeichnissen in dem durch den Gegen­
stand des Unternehmens gegebenen Rahmen zu 
halten. Auch sollten die Markeninhaber anläß­
lich der Erneuerung von Marken, soweit diese 
nicht benützt werden, eine Einschränkung auf 
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ein vernünftiges und v.:.irtschaftspolitisch gerecht­
fertigtes Maß vornehmen. Insbesondere sollen 
durch die neuen Bestimmungen, betreffend die 
Klassengebühren, sowohl die Markenanmelder 
als auch die Markeninhaber veranlaßt werden, 
sich mit den Warenverzeichnissen für ihre bean­
tragten beziehungsweise aufrechterhaltenen (er­
neuerten) Marken im Rahmen der Waren zu 
halten,' die aus dem Unternehmen tatsächlich 
hervorgehen oder doch ihrer Natur nach hervor­
gehen können. 

Außerdem sind im vorliegenden Entwurf noch 
Bestimmungen bezüglich des Höchstausmaßes 
patentamtlicher Gebühren für gewisse Ausferti­
gungen in Markensachen fixiert, die bisher im 
Verordnungsweg geregelt waren. Die Knderung 
hat sich im Hinblick auf verfassungsrechtliche 
Erwägungen als notwendig erwiesen. Hinsichtlich 
der bisher durch Ver 0 r d nun g erfolgten Re­
gelung der Gebührensätze, die nunmehr im 
Wege eines Bundesgesetzes vorgenommen 
wird, darf auf die Erläuternden Bemerkungen 
zu dem Entwurf eines Bundesgesetzes über die 
Abänderung und Ergänzung des Patentgesetzes 
1950 verwiesen werden. Da die verfassungsrecht­
liche Situation hinsichtlich der Verordnungs­
ermächtigung des § 43 Markenschutzgesetz ganz 
der des § 118 a Patentgesetz entspricht, gilt das 
dort Gesagte hier ebenso. 

Im einzelnen ~ird zu den vorgeschlagenen 
Bestimmungen bemerkt: 

Zu Art. I Punkt 1: 

Die im § 15 Abs. 1 des Markenschutzgesetzes 
festgesetzte Anmeldungsgebühr wird erhöht. 
Gleichzeitig· wird in diesen Absatz die Klassen­
gebühr aufgenommen. Diese besteht auch derzeit 
schon, denn im § 17 des Markenschutzgesetzes ist 
die Möglichkeit ihrer Einführung durch Verord­
nung vorgesehen, für den Fall, daß - ebenso 
mit Verordnung - eine Warenklasseneinteilung 
erlassen wird. Diese Bestimmung stammt aus 
einer Zeit, da die Warenklasseneinteilling wohl 
geplant war, ihrer Einführung aber noch gewisse 
Schwierigkeiten entgegengestanden waren. Nach 
Wiedererrichtung des österreichischen Patent­
amtes im Jahre 1945 und nach der im'Jahre 1947 
erfolgten Zentralisierung des Markenschutz­
wesens beim Osterreichischen Patentamt wurde 
sofort mit Verordnung eine Warenklasseneintei­
lung eingeführt und die Klassengebühr - zuletzt 
durch die Markengebühren-Verordnung 1951 -
mit 20 S bestimmt. Ihre Berechtigung hat diese 
Gebühr darin, daß derjenige, der eine Marke für 
zahlreiche Waren, die' sich auf mehrere Klassen 
der Warenklasseneinteilung erst;recken, schützen 
läßt, auch. gebührenmäßig mehr in Anspruch 
genommen werden soll als der Inhaber einer 
Marke, deren Schutz sich nur auf ganz wenige 
spezielle Waren erstreckt. Es ist daher - ab­
weichend vom bisherigen Zustand ~ vorzuzie-

hen, die Warenklassengebühr, die - wie ge­
sagt - bereits besteht und auch fernerhin bei­
behalten werden soll, gesetzlich festzusetzen. Von 
der Bestimmung des § 2 Abs. 2 der Marken­
gebühren-Verordnung 1951, wonach die Klassen­
gebühr für nicht mehr als 20 Klassen" erhoben 
wird, wird dadurch abgegangen. Gerade größere 
Unternehmen wurden durch diese Bestimlflung 
verleitet, ihre Marken grundsätzlich für alle 
Klassen und Unterklassen der Warenklassenein­
teilung schützen zu lassen, weil der Schutz vom 
Staat bisher gebührenfrei gewährt wird, soweit 
er für mehr als 20 Klassen gelte~ soll. Diese Be­
stimmung hat daher ebenfalls dazu beigetragen, 
\Varengruppen durch Marken zu blockieren, für 
welche diese Waren gar nicht verwendet werden. 
Durch den Zwang, für jede in Anspruch genom­
mene Warenklasse eine zusätzliche Gebühr ent­
richten zu müssen, werden die Unternehmen 
dazu verhalten, vor der Anmeldung einer jeden 
Marke zu prüfen, für welche Waren der Marken­
schutz tatsächlich ,erforderlich ist. Gegen die Er­
höhung der Anmeldungsgebühr sind keine Ein­
wände gemacht worden. Hingegen wurde mehr­
fach die Festsetzung der Klassengebühr mit 30 S 
(statt wie im Entwurf 50 S) vorgeschlagen. Aus 
den schon eingangs angeführten allgemeinen Er­
wägungen, daß Marken nur für' jene Waren­
klassen geschützt werden sollen, in denen sie tat­
sächlich benötigt werden, hält der Entwurf an 
der Gebühr von 50 S fest. 

Imneuen Abs. 2 des § 15 sind die Gebühren 
(Schutzdauergebühr und Druckkostenbeitrag) zu­
sammengefaßt, die nach Abschluß der vor­
geschriebenen Gesetzmäßigkeitsprüfung und 
1X.hnlichkeitsprüfung einer Marke vor der Regi­
strierung derselben zu entrichten sind. Die' 
Schutzdauergebühr wird in dieser Form neu ein­
geführt. Derzei't gibt es nur eine einheitliche 
"Anmeldungsgebühr", die bei der Anmeldung 
der Marke zu entrichten ist. Durch sie soll so­
wohl der Verwaltungsaufwand abgegolten wer­
den, der dem Patentamt durch die Anmeldung 
entsteht (Gesetzmäßigkeitsprüfung, Khnlid1keits­
prüfung), als auch der während des Laufes der 
zehnjährigen Schutzdauer entstehende Aufwand 
(Firmenänderungen, Umschreibungen, Waren­
einschränkungen usw.). 

Dieses System hat aber den Nachteil, daß die 
Gebühr für a 11 e angemeldeten Mar~en zu ent­
richten ist, auch wenn die Anmeldung gar nicht 
zur Registrierung führt und daher ein Schutz 
nicht 'erlangt wird. Es scheint daher zweckmäßi­
ger, die "Anmeldungsgebühr", entsprechend der 
Konstruktion der Patentgebühren, in eine eigent­
liche, Anmeldungsgebühr und eine Gebühr auf­
zuteilen, die den Jahresgebühren der Patente ent­
spricht und nur dann zu entrichten ist, wenn die 
Anmeldung tatsächlich zu einem SdlUtzrecht 
führt. Im Gegensatz zu den Patent gebühren 
wird durch die Entrichtung' der ,;Schutzdauer~ 
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gebühr" der Schutz für die ganze Schutzdauer von i dem Anmelder eingeräumten Frist eingefordert 
zehn Jahren erlangt. Die vor der Registrierung I! werden, zurückerstattet werden, wenn die an­
zu entrichtende Schutzdauergebühr ist daher gemeldete Marke nicht zur Registrierung gelangt 
nicht als Entgelt für die Registrierung anzusehen; ist. 
sondern als Gebühr für den Schutz der Marke Der neue Abs. 5 des § 15 sieht die Entrichtung 
i~ der ersten z~hnjährigen Schutzdauerperiode. einer sogenannten Inlandsgebühr für die inter­
SIe ma~t, auf Jedes Jahr der Schutzdauer um- nationale Registrierung oder internationale Er­
gelegt, eInen Betrag von nur 40 S aus und kann neuerung einer Marke vor. Auch diese Gebühr 
daher für ein Unternehm~n, das sich einer neuen I bestand schon bisher und ist zurz,eit durch § 2 
Marke für seine Waren oder einen Teil seiner der Verordnung vom 23. September 1947, BGBI. 
Waren bedienen zu sollen glaubt, im Rahmen Nr. 9/1948, geregelt. Die Verqrdnung stützt sich 
seiner Aufwendungen für die Werbung nicht ins auf das mehrfach und zuletzt in London am 
Gewicht fallen. 2. Juni 1934 revidierte Madrider Abkommen 

Die Druckkostengebühr besteht - ebenso wie vom 14. April 1891, betreffend die internatio­
die Klassengebühr - gleichfalls schon. Ihre Ein- nale Registrierung von Fabriks- oder Handels­
führung ist erstmalig (auch für die Veröffent- marken, BGBI. Nr. 8/1948: Aus Gründen der 
lichung der Erneuerung und Umschreibung einer übersichtlichkeit empfiehlt es sich, auch diese 
Marke) mit der auf Grund des Art. 6 Punkt 1 Markengebühr nunmehr im Markenschutzgesetz 
und 2 des Bundesgesetzes vom 26. April 1921, selbst zu verankern. Als einzige Markengebühr 
BGBl. Nr. 268, und der auf Grund des § 17 des wird sie noch immer in der im Jahre 1947 
Markenschutzgesetzes, BGBl. Nr. 206/1947, erlas- fixierten Höhe erhob~n und ist' daher h;.nter der 
senen Markengebühren- und Warenklassen-Ver- allgemeinen Preisentwicklung besonders zurück­
ordnung 1947, BGBl. Nr. 207, erfolgt. Ihre Höhe geblieben. 
wird nach einem Staffeltarif je nach dem Umfang An Stelle der vorgeschlagenen Höhe von 300 S 
der Publikation festgesetzt. Die derzeit gültigen ist mehrfach eine Erhöhung auf nur 200 S an­
Tarifsätze sind im § 4 der Markengebühren-Ver- geregt worden. Es ist jedoch zu bemerken, daß 
ordnung 1951, BGBI. Nr. 183, enthalten. Der durch die internationale Registrierung von Mar­
durch die Gewerbliche Rechtsschutz-Novelle 1951, ken ein Schutz auf 20 Jahre erlangt wird. Die 
BGBl. Nr. 210, neu aufgenommene § 18 b des auf ein Jahr entfallende' Quote beträgt somit 
Markenschutzgesetzes regelt erstmalig durch Ge- nur 15 S, was gewiß nicht als unangemessen 
setz die Einzahlung der Druckkostengebühr so- bezeichnet werden kann. 
wie die Folgen ihrer Nichtentrichtung. Da die 
Druckkostengebühr ebenso wie die neuein- Zu Art. I Punkt 2: 
geführte Schutzdauergebühr vor der Registrie­
rung einer Marke zu entrichten ist, erschien es 
aus Gründen der Gesetzesklarheit zweckmäßig, 
die Druckkostengebühr zusammen mit der neuen 
Schutzdauergebühr im Abs. 2 des § 15 dem 
Grunde nach zu regeln. Ihre Fixierung der Höhe 
nach soll auch weiterhin durch Verordnung erfol­
gen, da sie ja nur der ungefähren Deckung des 
jeweils dem Patentamt für die vorgeschriebene 
Veröffentlichung (§ 14 Abs. 3 Markenschutz­
gesetz) entstandenen Aufwandes dienen soll. Um 
diese Tatsache stärker Zum Ausdruck zu bringen, 
wurde im vorliegenden Entwurf der Ausdruck 
"Druckkosten bei t rag" an Stelle des im § 18 b 
Markenschutzgesetz bisher verwendeten Aus­
druckes "Druckkosten g e b ü h r" gebraucht. 
Durch § 43 wird die Höhe mit 400 S begrenzt 
und damit ein Rahmen für die Verordnung ab­
gesteckt, welche die Höhe näher regeln soll. 

Abs. 3 regelt die Folgen der Nichtentrichtung 
der in den Abs. 1 und, 2 vorgeschriebenen Ge­
bühren in gleicher Weise wie dies bisher hin­

, sichtlich der Druckkostengebühr im § 18 b der 
Fall war. ' 

Im Abs. 4 wird' festgestellt, daß die gemäß 
Abs. 2 entrichteten Gebühren, die erst nach Ab­
schluß der Gesetzmäßigkeits- und .iX.hnlichkeits­
prüfung sowie naclt Ablauf der im § 18 a Ahs. 2 

Die Erneuerungsgebühr war bisher im dop­
pelten Ausmaß der Anmeldungsgebühr fixiert, 
weil diese, wie ausgeführt, gleichzeitig aud1 die 
Funktion der Gebühr für die erste zehnjährige 
Schutzdauerperiode hatte. Es erschien daher 
durch die Einführung der Schutzdauergebühr an­
gezeigt, nunmehr die Erneuerungsgebühr nicht 
mehr im Verhältnis zur Anmeldungs-, sondern 
im Verhältnis zur Schutzdauergebühr festzu-
setzen. 

Ebenso wie im Anmeldungsverfahren erschien 
es auch im Erneuerungsverfahren aus Gründen 
der übersichtlichkeit des Gesetzestextes an­
gezeigt, den Druckkostenbeitrag für die Veröf­
fentlichung der Erneuerung (§ 16 Abs. 5) dem 
Grunde nach in diesem Absatz zu regeln. 

Die Höhe der Erneuerungsgebühr im ~usmaß 
der doppelten Schutzdauergebühr (800 S) be­
gegnete verschiedenen Bedenken. Es wurde vor­
geschlagen, die Erneuerungsgebühr mit 400 S, 
also im Ausmaß einer einfachen Schutzdauer­
gebühr, festzusetzen. Begründet wurde diese Fof­
derung unter anderem damit, daß bei der Er­
neuerung der Registrierung einer Marke keine 
erheblichen Kosten entstünden und zur Deckung 
des Aufwandes für die Erneuerung daher eIne 
Gebühr von 400 Sausreichend f:rscheine. 
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Wie b.ereits eingangs ausgeführt, bezweckt der 
Entwurf, die aus den Gebühren resultierenden 
Einnahmen des Patentarntes in beiläufigen Aus­
gleich mit den erforderlichen Verwaltungs aus­
gaben zu bringen. Das ist aber nicht so zu 
verstehen, daß jede einzelne Gebühr jenen Auf­
wand decken soll, der durch den die Gebühren­
pflicht begründenden Tatbestand erforderlich 
wird. Dieses Prinzip hätte zur Folge, daß sowohl 
di.e Anmeldegebühr für Patente als auch die An­
meldungsgebühr für Marken unerträglich erhöht 
werden müßten; denn. die Patentanmeldung 
macht die äußerst kostspielige Vorprüfung der 
Anmeldung auf Neuheit der Erfindung notwen­
dig. Eine Markenanmeldung hingegen hat die 
Prüfung der Marke auf Gesetzmäßigkeit und 
einen Vergleich dieser Marke mit a 11 e n be­
reits bestehenden Markenrechten (die sogenannte 
:-\hnlichkeitsprüfung, die ebenfalls einen sehr be­
trächtlichen Verwaltungsaufwand erfordert) zur 
Folge. Kostendeckende Anmeldegebühren wür­
den daher prohibitiv wirken und praktisch den 
Patent- und Markenschutz geradezu vereiteln, 
weil riiemand die hohen Kosten der Anmeldung 
riskieren würde, ohne zu wissen, ob die Anmel­
dung überhaupt zu einem Erfolg führt. Der 
Grundsa tz . der Kostendeckung kann daher nur 
so verstanden werden, 'daß die Gesamtheit der 
Gebühren den Verwaltungsaufwand deckt und 
die Gebü!:Irenhöhe im einzelnen so bemess·en 
wird, wie es aus ökonomischen Gründen ver­
tretbar und aus rechtspolitischen Erwägungen 
zweckmäßig erscheint. 

Nun ist eine Marke, die bereits durch zehn 
Jahre verwendet wir,d und eingeführt ist, ein 
oft überaus wertvolles Vermögensobjekt und 
stellt nicht s.elten die größte Aktivpost eines Un­
ternehmens überhaupt dar. Die Gebühr von 
800 S für die Monopolisierung eines solchen 
Rechtes auf weitere zehn Jahre (demnach 80 S 
pro Jahr) ist daher nicht als unangemessen zu 
bezeichnen. 

Zu Art. I Punkt 3: 

§ 17 enthä1t die Verordnungsermächtigupg zur 
Festsetzung einer Warenklasseneinteilung, zur 
Einführung einer Klassengebühr und Rahmenbe­
stimmungen über deren zulässige Höhe. Da die 
Klassengebühr nunmehr im Gesetz selbst geregelt 
werden soll, wil1d der § 17 dahin abgeändert, 
daß er pur mehr die Verordnungsermächtigung 
für die ' Warenklasseneinteilung 'enthäLt. Diese 
\Varenk!asseneinteilung ebenfalls ins Ges·etz zu 
übernehmen, ist nicht zweckmäßig, da sie den 
sich ändernden Bedürfnis·sen rasch und elastisch 
angepaßt werden muß. Die Neufassung enthält 
aber eine Obergrenze für die Zahl der mit Ver­
ordnung fetzusetz·enden Klassen und Unter­
klassen. 

Da sich die gegenwärtige Verordnungsermäch­
tigung auch auf die Einführung bestimmter Ge-

bühren bezieht, ist das Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Finanzen für die Erlas­
sung der Verordnung vorgeschrieben .. Diese Not­
wendigkeit fällt nunrn,ehr weg, da die Klassen­
gebühr seLbst und ihre. Höhe im Gesetz be­
stimmt wird und nicht mehr Inhalt der vom 
Bundesministerium für Handel und Wiederauf­
bau zu erlassenden Verordnung bildet. 

Zu Art. I Punkt. 4: 

Im § 18 Abs. 2 mußte der letzte Satz ge­
ändert werden, da die Registrierung einer Marke 
nunmehr nur erfolgen kann, wenn beide im 
§ 15 Abs. 2 vorgeschriebenen Gebühren (Schutz­
dauergebühr und Druckkostenbeitrag) entrichtet 
worden sind. 

Zu Art. I Punkt 5: 

§ 18 b konnte entfallen, ,da seine Bestim­
mungen bereits in den Abs. 2 und 3 des § 15 
eingebaut sind. 

Zu Art. I Punkt 6: 

In den § 20 Abs. 2 ist. aus Gründen der 
Gesetzesklarheit - ebenso wie in die §§ 15 
Abs. 2 und 16· Abs. 2 - die Vorschrift über 
die Entrichtung der Veröffentlichungsgebühr auf­
genommen worden. Der Einbau der Bestimmung 
über die Veröffentlichungsg·ebühr hat eine· text­
liche Modifizierung des Absatzes erforderlich ge­
macht. 

Zu Art. I Punkt 7: 

Die gegenwärtig geltende Fassung des § 22 j 
bestimmt, daß für die Beschwerde in Marken­
angelegenheiten eine Gebühr in derseLben Höhe 
zu entrichten ist, wie sie für Beschwerden auf 
dem Gebiet des Patentwesens vorgeschrieben ist. 
Hingegen ist der Löschungsantrag, der Feststel­
lungsantrag sowie die Berufung gegen die Ent­
scheidungen der Nichtigkeitsabteilung über solche 
Anträge nur mit der halben Gebühr der ent­
sprechenden Anträge nach dem Patentgesetz be­
lastet. Diese Einschränkung ist sachlich nicht 
begründet, da der Aufwand des Patentamtes be­
ziehungweilSe des Patentgerichtshofes bei der Er­
ledigung von Markenangelegenheiten um nichts 
geringer ist als bei den analogen Antr,ägen auf 
dem Gebiet des Patentwesens. Die Höhe der 
Gebühren wird daher den entsprechenden Ge­
bühren auf dem Gebiet des Patentwesens an­
geglichen und außerdem im Markenschutzgesetz 
ziffernmäßig festgelegt, um die Feststellung der' 
Gebührenhöhe für die Allgemeinheit zu erleich­
tern. Außerdem ist in übereinstimmung mit der, 
geänderten Bestimmung des § 116.Abs. 2 Patent­
gesetz festgelegt worden, daß die Beschwerde­
gebühr für jede Marke beziehungsweise Marken­
anmeldung, auf die sich die Beschwerde bezieht, 
zu entrichten ist. Bisher konnte in Fällen der 
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überreichung ein e r Beschwerde gegen me h­
re r e Marken beziehungsweise Markenanmel­
dungen nur die einfache Beschwerdegebühr ver­
langt werden. 

Hi.er wurde vorgeschlagen, bei einem Antrag, 
der sich gl.eichz-eitig gegen mehrere Marken des 
Belangllen rich'bet, die Gebühr im vollen Ausmaß 
nur für ,eine Marke und für jede weiter,e Marke 
nur im halben Ausmaß vorzusehen, falls die An­
trä.ge auf demselben Rechtsgrund beruhen. Dies 
würde aber zu großen Schwie,rigkeit,en führen. 
üb meh~ere Anträg-e auf demsdben Rechrtsgrund 
beruhen, kann häufig ,erst nach Durchführung des 
Verfahf'ens, und zwar von dem zur Entsche-idung 
übet die Anträge berufenen Senat, festgestellt 
werden. Daraus erhellt, daß die Höhe d'er Gebühr 
nicht von d,ieser Frage abhängig gemacht werden 
kann. 

Der bisherige Abs. 2 des § 22 j soll entfallen. 
Er bestimmt, daß ein Löschungs- oder Fests;rel­
lungsantrag, der sich gegen mehl'ere Marken des­
selben Belangten richt,et, nur einer ei:ngesdlränk­
ten Gebühr unterliegt, und zwa-r ist für die erste 
Marke die Gebühr in voller Höhe, für alle wei­
tef'en Marken nur im halben Ausmaß zu ent­
richt'en. Diese Bastimmung entbehrt der inneren 
Berechtigung. Es können - und dies kommt 
häufig vor - mit einem Antrag mehrere Marken 
angefochten werd-en, für die ganz verschiedene 
Löschungsgründe geltend gema,cht werden. Die 
Prüfung des Löschungsantrag,es muß also für jede 
einzelne d-i'e~er 'Marken gesondert und unabhängig 
vorgenommen werden, so daß für das Patentamt 
sich derselbe Arbeitsaufwand ergißt, ob die An­
f.echtung dieser Mark,en in einem gemeinsamen 
Antrag oder ,in gesonderten Anträgen erfolgt. 
Es ist daher auch nicht gerechtfertigt, für gemein­
same Anträge eine Gebühl'enermäßigung ein­
treten zu Iass,en. 

Zu Art. I Punkt 8: 

War schon bisher aus der Bestimmung des § 34 
Abs. 2 Markenschutzgesetz heraus die Ber,echnung 
der Gebühren hinsichtlich von Verbandsma,rken 
umst1indlich, so hat die Einführung der Sch:utz­
dauergebühr die Abänderung dies,es Absatzes aus 
Gründen der Ges,etzesklarheit notwendig ge­
macht. Es wurde daher in der Neufas'Sung dieses 
Absatzes f,estgelegt, im wi,evieltachen Ausmaß 
einer Individualmarke nunmehr die Anmel­
dungs-, Schutzdauer- und Erneuerungsg-ebühr hei 
einer V erbandsmar ke zu entr,ichten ist. 

Zu Art. I Punkt 9: 

Für § ,43 des Markensch,utzges'etzes gilt das 
gleiche wie für § 118 ades Patentgesetzes. Es 
darf daher di,esbezüglich auf die Erläuternden 

Bemerkung,en zu Artikel I Punkt 5 und 6 des 
Entwurfes eines Bundesges,etz-es, mit dem das 
Patentgesetz 1950 ,abgeändert und ergän~t wird, 
verwiesen werden. Die gegenüber diesem 'Gesetz­
entwurf _abweichende Höchst-grenze für di.e Ge­
bühr (400 S) ist deshalb erford,erlich, weil unter 
die hi-er in Betracht kommenden V,eröffentlichun­
gen auch die Veröffentlichungen der registrierten 
Marken _ im "öst,erf'eichischen Mark'enanzeiger" 
faUen (§ 14 Abs. 3 MSchG.). Da die Marken­
veröffentlichungen häufig ein sehr umfangr,e-iches 
Warenverz.eichnis aufweis,en, dess,en Druck be­
träch'tliche Koslten .erfordert, war hier für einen 
w·eiteren Rahmen der durch Verordnung zu be­
stimmenden Gebührensätze yorzusorg,en. 

Zu Art. I Punkt 10: 

Die Abänderung des § 43 machte eine Korr-ek­
tur des § 44 Z. 2 erforderlich, insow.eit diese eine 
Vollzugs;anordnung hinsichtlich des § 43 enthält. 

Zu Art. II: 

Dieser Artikel trifft di,e notwendige über­
gangs-r,egelung für die GebÜhrenändemng. Danadl 
ist für das Ausmaß der Gebühren der Zeirtpunkt 
entscheidend, wann die Gebühren beim Patent­
amt eingezahlt werden. Nicht maßgebend ist, ob 
die Gebühren im· Zeitpunkt der Einzahlung be­
rehts fällig waren oder nicht. 

Zu Art. III: 

Di-e Bestimmung des Inkrafttretens des Ge­
setzes zu einem seiner Verlautbarung mit Ab­
sta1lJd folg-enden Zeitpunkt bezweckt, die Schutz­
rechtinhaher so rechtzeitig von der Erhöhung der 
Gebühren in }(,enntnis zu setz-en, daß der Verfall 
von Schutzrechten wegen Minderzahlung,en ver­
mieden wird. 

Außerdem regelt dieser Artikel die Vollziehung 
dieses Gesetzes. 

Kostenberechnung. 

Die Dur-chführung des im Entwurf yor:gelegten 
Bund-esgesertzes, mit dem das Markenschutzgesetz 
1953 abgeändert und ergänzt wird, wird weder 
eine vermehrte Verwaluung.sarbeit noch erhöhte 
Verwaltungskosten v,erursachen. 

Durch das zu bes-chließende Gesretz werden viel­
mehr die Markengebühren derart ,erhöht, daß die 
Deckung der mit dem Markenschutz zusammen­
hängenden V.erwaltungsarbeiten gesichert er­
schei,nt. Mit den voraussichtlichen Mehreinnah­
men in der Höhe von 500.000 S wird somit 
z~r Wiederherstellung des Gleichgewichtes des 
patentamtIichen Budgets w.esentlich beigetragen 
werden. 
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